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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Büro des Landrats  

Datum 

14.10.2022 

Drucksachen-Nr. 

2022/291 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 24.10.2022 

 

 

Tagesordnungspunkt 4 

Einbindung der Bevölkerung bei der Umsetzung der Ergebnisempfehlungen des Gutachtens zur 
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Konstanz mit leistungsfähigen 
Krankenhäusern und Krankenhauseinrichtungen; 
Auswahl einer Agentur 

 

Beschlussvorschlag 

1. Die Verwaltung wird beauftragt zusammen mit einer Auswahlkommission ein externes Büro, 
das auf Bürgerbeteiligungsverfahren spezialisiert ist, zur Begleitung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung abschließend auszuwählen. 

2. Die Auswahlkommission setzt sich aus jeweils einem Fraktionsmitglied sowie Frau Isabella 
Wulf, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung und Kommunikation, und Herrn Jens Bitter-
mann, Leitung Büro des Landrats, zusammen. 
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Historie und Sachverhalt 

In der Sitzung des Kreistags am 18. Juli 2022 wurde die Einbindung der Bevölkerung bei der Umset-
zung der Ergebnisempfehlungen des Gutachtens zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung 
im Landkreis Konstanz mit leistungsfähigen Krankenhäusern und Krankenhauseinrichtungen be-
schlossen [vgl. Drucksachen-Nr. 2022/214].  

Für die Erarbeitung und Prozessbegleitung der Informationskampagne sowie Öffentlichkeitsbeteili-
gung wurde zum 19. September 2022 eine Vollzeitkraft, Frau Isabella Wulf, eingestellt. Mit dem Ar-
beitsbeginn von Frau Wulf konnten die ersten Schritte für die Öffentlichkeitsbeteiligung eingeleitet 
werden. Dazu gehört eine Auftaktveranstaltung für die Arbeitsgruppe, die am 12. Oktober 2022 
erstmalig zusammentraf. 

Die Arbeitsgruppe, die durch ihre Empfehlungen zum Prozess bei der Entscheidungsfindung der poli-
tischen Gremien beratend unterstützt, besteht aktuell aus Vertretungen verschiedener Interessens-
gruppen. Gleichwohl sollen interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern, die auch zufällig ausge-
sucht werden, in der Arbeitsgruppe mitwirken. 

Ein externes auf Bürgerbeteiligungsverfahren spezialisiertes Büro soll dabei die Einwohnerinnen und 
Einwohner auswählen und die Workshops der Arbeitsgruppe fachlich begleiten. Im Beschluss vom 
18. Juli 2022 ist festgelegt, dass das Landratsamt dafür Angebote einholt und die Auswahl der anzu-
fragenden Büros mit dem Kreistag abstimmt. Der Kreistag trifft sodann die Vergabeentscheidung.  

Parallel zum Start der Arbeitsgruppe arbeitet der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH an 
dem Medizinkonzept. Für eine rechtzeitige Einbindung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine 
zeitnahe Auswahl des externen Büros maßgeblich. Mit der bisher beschlossenen Beteiligung des 
Kreistags wäre eine Vergabe frühestens zum 5. Dezember 2022 möglich, sodass das externe Büro 
erst zum Ende des Jahres 2022 seine Arbeit aufnehmen könnte. 

Die Verwaltung schlägt daher eine Auswahlkommission vor, welche aus jeweils einem Mitglied der 
Fraktionen besteht und zusammen mit Frau Wulf, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Kommunikation, und Herrn Bittermann, Leitung Büro des Landrats, die Auswahl und Vergabe des 
Auftrags an ein externes Büro abschließend vornimmt. 

Relevante Kriterien aus Sicht der Verwaltung sind dabei die Spezifikation und Expertise, die in diesem 
Projekt benötigt werden, erfolgreiche Referenzprojekte, Auszeichnungen (Politik-, Innovations-, Kul-
turpreis), öffentlicher Auftritt (Webseite), Empfehlungen und Standort. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Anlagen 

--     
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe  

                Pflichtaufgabe 

                Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:  

     Nr.:  41    Bezeichnung:  Kreis- und Regionalentwicklung  

 …   … 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

EUR     
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagt 
 

Die finanziellen Auswirkungen können erst mit der Vergabe des Auftrags beziffert werden und sind 
abhängig vom zeitlichen Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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